
 

Gemeinde Niedereschach 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
 
 
 

SATZUNG 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 

(Vergnügungssteuersatzung) der Gemeinde Niedereschach  
vom 26. November 2019 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 
Abs. 2 und 9 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Niedereschach am 06.07.2020 folgende Änderungssatzung 
beschlossen: 
 
 
 

§ 1 Änderungssatzung 
 
§ 12 wird wie folgt geändert: 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend ab dem 01.07.2020 für die Zeit bis zum 31.12.2020 außer 
Kraft. Zum 01.01.2021 tritt diese Satzung wieder in Kraft.  
         
 
 
 
 
 
Niedereschach, den 06.07.2020 
 
 
R a g g 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


